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ung mit Rücksicht auf die Bedürfnisse stimmten Sachen, insbesondere für
sowie auf die Vermögens- und Er- Kleider, Schmucksachen und Arbeits-
werbsverhältnisse der Ehegatten der geräthe, giltimVerhältnissederChe-
Billigkeit entspricht. gatten zu einander und zu den Gläu-

1362. Zu Gunsten der Gläu= bigern die Vermuthung, daß die
biger des Mannes wird Sachen der Frau gehören.

vermuthet, daß die im Besitz eines
der Ehegatten oder beider Ehegatten Sechster Titel.
befindlichen beweglichen Sachen dem  »
Manne gehören. Dies gilt insbe- Eheliches Güterrecht )).

sondere auch für Inhaberpapiere und I. Gesetzliches Güterrecht.
für Orderpapiere, die mit Blankoin-
dossamemt versehen sind1). 1. Allgemeine Vorschriften.

Für die ausschließlich zum per— 1363. Das Vermögen dersFrau
sönlichen Gebrauche der Frau be-  wird durch die Ehe-

1) § 1362 entspricht in seinem ersten Theile der praesumptio Muciana.
Anwendung auf ausländische Ehegatten s. S. 16 Abs. 2. — Anträge zum Reichs-
schuldbuch s. S. 50.

2) Als „gesetzliches Güterrecht“ ist für das ganze deutsche Reich im
BGB. das „System der sog. Verwaltungsgemeinschaft“ oder „System des ehe-
männischen Nießbrauchs“ zu Grunde gelegt, welches dem altdeutschen, insbeson-
dere sächsischen Rechte entsprang und im preußischen Landrechte ebenfalls zu
Grunde gelegt ist. Es ist dies das System zweier innerlich unterschiedener aber
äußerlich ungezweiter, durch die Verwaltung und Nutznießung des Mannes ge-
einter Güter, daher auch System der Güterverbindung genannt (Dahn-
Bluntschli).

Daneben besteht aber Vertragsfreiheit (Recht des Ehevertrags
§§ 1432— 1557), doch bedürfen die wichtigsten Abweichungen vom „gesetzlichen
Güterrechte“ zu ihrer Wirksamkeit gegen Dritte (§ 1435) der Eintragung in das
Güterrechtsregister (§§ 1558— 1568).

Ein Ehevertrag kann inhaltlich sehr vereinfacht werden dadurch, daß die
Ehegatten den Güterstand regeln durch Verweisung auf eines der im BGB.
hyothetisch geregelten vertragsmäßigen Güterrechtssysteme: 1. Allgemeine
Gütergemeinschaft (§§ 1437—1518), 2. Errungenschaftsgemeinschaft
(§§ 1519—1548), 3. Fahrnißgemeinschaft (§§ 1549—1557) und 4. Güter-
trennung (§§ 1426—1431, 1436), welch'’ letztere übrigens in gesetzlich be-
stimmten Fällen (§§ 1364, 1426, 1418—1420, 1425, vgl. Gareis in Endemann-
Gareis, Einführung in das Studium des BGB., 1896, S. 304—305) auch als
„gesetzliches Güterrecht“ stati der „Verwaltungsgemeinschaft“ eintritt.

Durch Verweisung auf ein nicht mehr geltendes oder ausländisches Gesetz
(welches nicht vorher als Wohnsitzrecht für den im Auslande lebenden Mann
galt) kann der Güterstand nicht bestimmt werden (§ 1433).

Ueber das eheliche Güterrecht d.BGB. s. R. Schröder, Das eheliche
Güterrecht. Sammlung von Vorträgen (1896), Heft II.

3) Die bisherigen Gesetze bleiben in Kraft für die unter ihnen einge-
gangenen bestehenden Ehen nach S. 200. (Keine Rückwirkung des neuen Rechts,
außer: Zulässigkeit des Ehevertrags nach S. 200 Abs. 2.)

Gesetzliches Güterrecht deutscher im Ausland lebender Ehegatten S. 14,
15, — ausländischer im Inlande lebender Ehegatten S. 15, 16.
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schließung der Verwaltung und Nutz-
nießung des Mannes unterworfen

(eingebrachtes Gut).
Zum eingebrachten Gute gehört

auch das Vermögen, das die Frau
während der Ehe erwirbt.

). Die Verwaltung und
1364. Nutznießung des Man-
nes tritt nicht ein, wenn er die

Ehe mit einer in der Geschäfts-

fähigkeit beschänkten Frau ohne
Einwilligung ihres gesetzlichen Ver-
treters eingeht.

1365. Die Verwaltung und
 Nutznießung des Man-

nes erstreckt sich nicht auf das Vor-
behaltsgut der Frau.

1366. Vorbehaltsgut sind die
"ausschließlich zum per-

sönlichen Gebrauche der Frau be-
stimmten Sachen, insbesondere Klei-
der, Schmucksachen und Arbeitsge-
räthe.

1367. Vorbehaltsgut ist, was
»die Frau durch ihre Ar-

beit oder durch den selbständigen
Betrieb eines Erwerbsgeschäfts er-
wirbt.

Vorbehaltsgut ist, was
1368. durch Ehevertrag für
Vorbehaltsgut erklärt ist.

1369.
———

Vorbehaltsgut ist, was
die Frau durch Erbfolge,

durch Vermächtniß oder als Pflicht-
theil erwirbt (Erwerb von Todes-

wegen) oder was ihr unter Lebenden

von einem Dritten unentgeltlich zu-

gewendet wird, wenn der Erblasser

durch letztwillige Verfügung, der
Dritte bei der Zuwendung bestimmt
hat, daß der Erwerb Vorbehaltsgut

sein soll.

1370. Vorbehaltsgut ist, was
 die Frau auf Grund

eines zu ihrem Vorbehaltsgute ge-

hörenden Rechtes oder als Ersatz für
die Zerstörung, Beschädigung oder
Entziehung eines zu dem Vorbehalts-

gute gehörenden Gegenstandes oder
durch ein Rechtsgeschäft erwirbt, das
sich auf das Vorbehaltsgut bezieht.

1371. Auf das Vorbehaltsgut
 finden die bei der Güter-

trennung für das Vermögen der
Frau geltenden Vorschriften) ent-
sprechende Anwendung; die Frau
hat jedoch einen Beitrag zur Bestreit-
ung des ehelichen Aufwandes nur

insoweit zu leisten, als der Mann

nicht schon durch die Nutzungen des
eingebrachten Gutes einen ange-
messenen Beitrag erhäl“.

1372. Jeder Chegatte kann ver-
 langen, daß der Bestand

des eingebrachten Gutes durch Auf—
nahme eines Verzeichnisses unter
Mitwirkung des anderen Ehegatten
festgestellt wird. Auf die Aufnahme
des Verzeichnisses finden die für den

Nießbrauch geltenden Vorschriften
des § 1035 Anwendung.

Jeder Ehegatte kann den Zustand
der zum eingebrachtenGutegehören-

den Sachen auf seine Kosten durch
Sachverständige feststellen lassen.

1) Ein Fall Ider gesetzlichen Gütertrennung, welche durch §§ 1426—1431
geregelt wird; vgl. übrigens oben §§ 1304 (Erforderniß der Einwilligung), 1331
(Anfechtbarkeit:, 1337 (Ausschließung der Anfechtbarkeit) und StrB. §§ 236
bis 238 (Entführung).

2) §§ 1427—1431.
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2. Verwaltung und Nutz—

nießung.

1373. Der Mann ist berech-
tigt, die zum eingebrach-

ten Gute gehörenden Sachen in Be-

sitz zu nehmen.

1374. Der Mann hardas ein-
gebrachte Gutordnungs-

mäßig zu verwalten.
Stand der Verwaltung hat er der

Frau auf Verlangen Auskunft zu
ertheilen.

1375.
nicht die Besugniß, die Frau durch
Rechtsgeschäfte zu verpflichten oder
über eingebrachtes Gut ohne ihre
Zustimmung zu verfügen 1).

1376. Ohne Zustimmung der
 Frau kann der Mann:

1. über Geld und andere verbrauch-

bare Sachen der Frau verfügen;
Forderungen der Frau gegens elche
Forderungen an die Frau, deren

Berichtigung aus dem eingebrach-
ten Gute verlangt werden kann,

aufrechnen;
 Verbindlichkeiten der Frau zur

Leistung eines zum eingebrachten
Gute gehörenden Gegenstandes
durch Leistung des Gegenstandes
erfüllen.

1377. Der Mann soll Ver-
 fügungen, zu denen er

nach § 1376 ohne Zustimmung der
Frau berechtigt ist, nur zum Zwecke
ordnungsmäßiger Verwaltung des
eingebrachten Gutes vornehmen.

Das zum eingebrachten Gute ge-

hörende Geld hat der Mann nach

Ueber den

Nutznießung zu ersetzen;
ist schon vorher zu leisten, soweit

Das Verwaltungsrecht
 des Mannes umsaßt

den für die Anlegung von Mündel-

geld geltenden Vorschriften für die
Frau verzinslich anzulegen, soweit

es nicht zur Bestreitung von Aus-

gaben bereit zu halten ist.
Andere verbrauchbare Sachen

darf der Mann auch für sich ver-

äußern oder verbrauchen. Macht er

von dieser Befugniß Gebrauch, so
hat er den Werth der Sachen nach

der Bcendigung der Verwaltung und
der Ersatz

die ordnungsmäßige Verwaltung des
eingebrachten Gutes es erfordert.

1378. Gehört zum eingebrach-
 ten Gute ein Grund-

stück sammt Inventar, so bestimmen
sich die Rechte und die Pflichten des
Mannes in Ansehung des Inventars
nach den für den Nießbrauch gelten-
den Vorschriften des § 1048 Abs. 1.

1379. Ist zur ordnungsmäßi-
 gen Verwaltung des

eingebrachten Gutes ein Rechtsge-
schäft erforderlich, zu dem der Mann

der Zustimmung der Frau bedarf,
so kann die Zustimmung auf Antrag

des Mannes durch das Vormund-

schaftsgericht ersetzt werden, wenn
die Frau sie ohne ausreichenden
Grund verweigert.
Das Gleiche gilt, wenn die

Frau durch Krankheit oder durch
Abwesenheit an der Abgabe einer
Erklärung verhindert und mit dem

Aufschube Gesahr verbunden ist.

1380.  Der Mann kann ein zum eingebrachtenGute
gehörendes Recht im eigenen Namengehörendes  Recht geltend machen. Ist er

1) Hinsichtlich des Rechts der Frau, Anträge in Bezug auf das Reichs-
schuldbuch zu stellen s. S50, auch S 97 (Staatsschuldbuch).
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befugt, über das Recht ohne Zu-
stimmung der Frau zu verfügen, so
wirkt das Urtheil auch für und gegen
die Frau.

Erwirbt der Mann mit
1381.  Mitteln des eingebrach-

ten Gutes bewegliche Sachen, so
geht mit dem Erwerbe das Eigen-
thum auf die Frau über, es sei denn,
daß der Mann nicht für Rechnung
des eingebrachten Gutes erwerben

will. Dies gilt insbesondere auch
von Inhaberpapieren und von Or-

derpapieren, die mit Blankoindossa-
ment versehen sind.

Die Vorschriften des Abs. 1 fin-
den entsprechende Anwendung, wenn
der Mann mit Mitteln des einge-

brachten Gutes ein Recht an Sachen
der bezeichneten Art oder ein an-

deres Recht erwirbt, zu dessen Ueber-
tragung der Abtretungsvertrag ge-

nügt.

1382. Haushaltsgegenstände,die der Mann an Stelle

der von der Frau eingebrachten, nicht
mehr vorhandenen oder werthlos ge-
wordenen Stücke anschafft, werden

eingebrachtes Gut.

1383. Der Mann erwirbt die
Nutzungen des einge-

brachten Gutes in derselben Weise
und in demselben Umfange wie ein
Nießbraucher 1).

1384. » den Kosten, welche durch

die Gewinnung der Nutzungen ent-

stehen, die Kosten der Erhaltung der
zum eingebrachten Gute gehörenden

Gegenstände nach den für den Nieß-

1) S. oben §§ 1030— 1089.

2) Ueber Versicherungsrecht s. S.

Der Mann hat außer

brauch geltenden Vorschriften  zu
tragen.

1385.   Der Mann ist derFrau
gegenüber verpflichtet,

für die Dauer der Verwaltung und
Nutznießung zu tragen:
1. die der Frau obliegenden öffent-

lichen Lasten mit Ausschluß der
auf dem Vorbehaltsgute ruhen.
den Lasten und der außerordent-

lichen Lasten, die als auf den

Stammwerth des eingebrachten
Gutes gelegt anzusehen sind;

2. die privatrechtlichen Lasten, die
auf den zum eingebrachten Gute

gehörenden Gegenständen ruhen;
3. die Zahlungen, die für die Ver-

sicherung der zum eingebrachten
Gute gehörenden Gegenstände
zu leisten sind ).

1386.  Der Mann ist der Frau
"gegenüber verpflichtet,

für die Dauer der Verwaltung und

Nutznießung die Zinsen derjenigen
Verbindlichkeiten der Frau zu tragen,
deren Berichligung aus dem einge-

brachten Gute verlangt werden kann.
Das Gleiche gilt von wiederkehren-
den Leistungen anderer Art, ein-

schließlich der von der Frau auf

Grund ihrer gesetzlichen Unterhalts-
pflicht geschuldeten Leistungen, sofern

sie bei ordnungsmäßiger Verwaltung
aus den Einkünften des Vermögens
bestritten werden.

Die Verpflichtung des Mannes
tritt nicht ein, wenn die Verbindlich-

keiten oder die Leistungen im Ver-

hältnisse der Ehegatten zu einander
dem Vorbehaltsgute der Frau zur
Last fallen.

75.
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Der Mann ist der Frau

gegenüber verpflichtet,1387.
zu tragen:
1. dieKosten eines Rechtsstreits, in

welchem er ein zum eingebrach-

ten Gute gehörendes Recht gel-
tend macht, sowie die Kosten
eines Rechtsstreits, den die Frau
führt, sofern nicht die Kosten
dem Vorbehaltsgute zur Last

fallen;
2. die Kosten der Vertheidigung der
Frau in einem gegen sie gerich-
teten Strafverfahren, sofern die
Auswendung der Kosten den Um-

ständen nach geboten ist oder mit
Zustimmung des Mannes er-

folgt, vorbehaltlich der Ersatz-
pflicht der Frau im Falle ihrer
Verurtheilung.

1388. Soweit der Mann nach
den §§ 1385 bis 1387

der Frau gegenüber deren Verbind-
lichkeiten zu tragen hat, haftet er den

Gläubigern neben der Frau als Ge-

sammtschuldner 1).

1389. Der Mann hat den
 ehelichen Aufwand zu

tragen.
Die Frau kann verlangen, daß

der Mann den Reinertrag des ein-

gebrachten Gutes, soweit dieser zur
Bestreitung des eigenen und des der
Frau und den gemeinschaftlichen
Abkömmlingen zu gewährenden Un-
terhalts erforderlich ist, ohne Rück-
sicht auf seine sonstigen Verpflicht-
ungen zu diesem Zwecke verwendet.

1390. Macht der Mann zum
Zwecke der Verwaltung

des eingebrachten Gutes Aufwend-
ungen, die er den Umständen nach

1) §§ 421 ff.

1391.

für erforderlich halten darf, so kann
er von der Frau Ersatz verlangen,

sofern nicht die Aufwendungen ihm
selbst zur Last fallen.

Wird durch das Verhal-
ten des Mannes die Be-

sorgniß begründet, daß die Rechte
der Frau in einer das eingebrachte

Gut erheblich gefährdenden Weise
verletzt werden, so kann die Frau
von dem Manne Sicherheitsleistung

verlangen.
Das Gleiche gilt, wenn die der

Frau aus der Verwaltung und Nutz-
nießung des Mannes zustehenden
Ansprüche auf Ersatz des Werthes
verbrauchbarer Sachen erheblich ge-
fährdet sind.

Liegen die Voraussetz-
1392. ungen vor, unter denen

der Mann zur Sicherheitsleistung
verpflichtet ist, so kann die Frau

auch verlangen, daß der Mann die
zum eingebrachten Gute gehörenden
Inhaberpapiere nebst den Erneuer-
ungsscheinen bei einer Hinterlegungs-
sielle ) oder bei der Reichsbank mit
der Bestimmung hinterlegt, daß die
Herausgabe von dem Manne nur

mit Zustimmung der Frau verlangt
werden kann. Die Hinterlegung von

Inhaberpapieren, die nach § 92 zu

den verbrauchbaren Sachen gehören,
sowie von Zins-, Renten= oder Ge-

winnantheilscheinen kann nicht ver-
langt werden. Den Inhaberpapieren
stehen Orderpapiere gleich, die mit
Blankoindossament versehen sind.

Ueber die hinterlegten Papiere
kann der Mann auch eine Verfügung,
zu der er nach § 1376 berechtigt ist,

2) Hinterlegungsstelle s. S. 144 mit Anm.
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nur mit Zustimmung der Frau tref= nehmigung kann nur bis zum Ab-

fen. lause von zwei Wochen nach dem

1393. Der Mann kann die Empfange der Aufforderung erklärt
 Inhaberpapiere, statt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt

sie nach§ 1392 zu hinterlegen, auf sie als verweigert.

den Namen der Frau umschreiben Verweigert der Mann die Ge-
oder. wenn sie von dem Reiche oder nehmigung, so wird der Vertrag
einem Bundesstaat ausgestellt sind, nicht dadurch wirksam, daß die Ver-
in Buchforderungen gegen das Reich waltung und Nutznießung aufhört.
oder den Bundesstaat umwandeln 1397. Bis zur Genehmigunglassen. 1397. des Vertrags ist der an-

1394. Die Frau kann An= dere Theil zum Widerrufe berech-
sprüche, die ihr auf tigt. Der Widerruf kann auch der

Grund der Verwaltung und Nutz- Frau gegenüber erklärt werden.

nießung gegen den Mann zustehen, Hat der andere Theil gewußt,
erst nach der Beendigung der Ver- daß die Frau Ehefran ist, so kann
waltung und Nutznießung gerichtlich er nur widerrusen, wenn die Frau

geltend machen, es sei denn, daß die ber Wahrheit zuwider die Einwil-
Voraussetzungen vorliegen, untergung des Mannes behauptet hat;
denen die Frau nach § 1391 Sicher- er kann auch in diesem Falle nicht
heitsleistung verlangen kann. Der widerruf fen, wenn ihm das Fehlen

im § 1389 Abs. 2 bestimmte An- der Einwilligung bei dem Abschlusse

 unterliegt dieser Beschränkung des Vertrags bekannt war.nicht

Die Frau bedarf zur Ein einseitiges1395. Verfügung über einge- 1398. geschäft, durch das die
--- Frau ohne Einwilligung des Man—

brachtes Gut der Einwilligung des nes über eingebrachtes Gut verfügt,

1396: Verfügt die Frau durch ist unwirksam. *1
Vertrag ohne Einwil- 1399. Zu Rechtsgeschäften,

ligung des Mannes über eingebrach- durch die sich die Fran
tes Gut, so hängt die Wirksamkeit zu einer Leistung verpflichtet, ist
des Vertrags von der Genehmigung die Zustimmung des Mannes nicht
des Mannes ab. erforderlich.

Fordert der andere Theil den Stimmt der Mann einem sol-

Mann zur Erklärung über die Ge- chen Rechtsgeschäfte zu, so ist es
nehmigung auf, so kann die Erklär= in Ansehung des eingebrachten Gu-

ung nur ihm gegenüber erfolgen; tes ihm gegenüber wirksam. Stimmt
eine vor der Aufforderung der Frau er nicht zu, so muß er das Rechts-

gegenüber erklärte Genehmigunggeschäft, soweit das eingebrachte
oder Verweigerung der Genehmig. Gut bereichert wird, nach den Vor-
ung wird unwirksam. Die Ge. schriften über die Herausgabe einer

 ——

1) Hinsichtlich der Anträge der Frau zum Reichsschuldbuch s. s. 50.
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ungerechtfertigten Bereicherung ge-
gen sich gelten lassen.

1400.Rechtsstreit ohne Zu-
stimmung des Mannes, so ist das
Urtheil dem Manne gegenüber in

Ansehung des eingebrachten Gutes
unwirksam.

Ein zum eingebrachten Gute ge-

hörendes Recht kann die Frau
im Wege der Klage nur mit Zu-
stimmung des Mannes geltend ma-

chen.

1401. Die Zustimmung des

Frau bezieht, ist der Frau gegen—
über vorzunehmen; das Rechtsge-

Führt dieFrau einen schäft muß jedoch auch dem Manne
gegenüber vorgenommen werden,
wenn es in Ansehung des einge-

brachten Gutes ihm gegenüber wirk-
sam sein soll.

1404.   Die Beschränkungen,denen die Frau nach
den §§ 1395 bis 1403 unterliegt,

muß ein Dritter auch dann gegen

sich gelten lassen, wenn er nicht

genutzt hat, daß die Frau eine
Ehefrau jst.

1) Ertheilt der MannMannes ist in den Fäl-
len der §§ 1395 bis 1398, 1405. ber Frau die Einwil-

§ 1399 Abs. 2 und des § 1400 ligung zum selbständigen Betrieb

nicht erforderlich, wenn der Mann eines Erwerbsgeschäfts, so ist seine
durch Krankheit oder durch Abwe- Zustimmung zu solchen Rechtsge-
senheit an der Abgabe einer Er=schäftenundRechtsstreitigkeitennicht
klärung verhindert und mit dem erforderlich, die der Geschäftsbetrieb
Aufschube Gefahr verbunden ist. mit sich bringt. Einseitige Rechts-

1402.  Ist zur ordnungsmäßi= geschäfte, die sich aus das Erwerbs-
gen Besorgung der per= geschäft beziehen, sind der Frau ge-

sönlichen Angelegenheiten der Frau
ein Rechtsgeschäft erforderlich, zu
dem die Frau der Zustimmung des
Mannes bedarf, so kann die Zu-
stimmung auf Antrag der Frau
durch das Vormundschaftsgericht er-

setzt werden, wenn der Mann sie

ohne ausreichenden Grund verwei-
gert.

1403.  Ein einseitiges Rechts-
geschäft, das sich auf

das eingebrachte Gut bezieht, ist
dem Manne gegenüber vorzuneh-
men.

Ein einseitiges Rechtsgeschäft,
das sich auf eine Verbindlichkeit der

genüber vorzunehmen.
Der Einwilligung des Mannes

in den Geschäftsbetrieb steht es

gleich, wenn die Frau mit Wissen
und ohne Einspruch des Mannes
das Erwerbsgeschäft betreibt.

Dritten gegenüber ist ein Ein—
spruch und der Widerruf der Ein—

willigung nur nach Maßgabe des
§ 1435 wirksam ).

1406.  Die Frau bedarf nicht
der Zustimmung des

Mannes:

1. zur Annahme oder Ausschlagung
einer Erbschaft oder eines Ver-

mächtnisses, zum Verzicht auf den

1) Auf ausländische Ehen bedingt anwendbar, S. 16 Abs. 2 und 36 I.
(neuer § 11 a der Gewerbeordnung) s. au

1558—1563.2) Güterrechtsregister, §§
Anm. 3 oben S. 228—229.



238 Viertes Buch: Familienrecht.

Pflichttheil sowie zur Errichtung
des Inventars über eine ange-

fallene Erbschaft;
2. zur Ablehnung eines Vertrags-

antrags oder einer Schenkung;
3. zur Vornahme eines Rechtsge-

schäfts gegenüber dem Manne.
1407. DieFraubedarf nicht

 der Zustimmung des
Mannes:

3. Schuldenhaftung.

1410.  Die Gläubiger des
 Mannes können nicht

Befriedigung aus dem eingebrachten
Gute verlangen.

1411.  Die Gläubiger der Frau
können ohne Rücksicht

auf die Verwaltung und Nutz-
nießung des Mannes Befriedigung

1. zur Fortsetzung eines zur Zeit aus dem eingebrachten Gute ver-

der Cheschließung anhängigen
Rechtsstreits;

2. zurgerichtlichen Geltendmachung
eines zum eingebrachten Gute

gehörenden Rechtes gegen den
Mann;

3. zurgerichtlichen Geltendmachung
eines zum eingebrachten Gute

gehörenden Rechtes gegen einen
Dritten, wenn der Mann ohne

die erforderliche Zustimmung der
Frau über das Recht verfügt
hat;

4. zur gerichtlichen Geltendmachung

eines Widerspruchrechts gegen-
über einer Zwangsvollstreckung.

1408.  Das Recht, das dem
Manne an dem einge-

brachtenGute kraft seiner Verwalt-
ung und Nutznießung zusteht, ist
nicht übertragbar.

1409.  Steht  der Mann unter
Vormundschaft so hat

ihn der Vormund in den Rechten

und Pflichten zu vertreten, die sich
aus der Verwaltung und Nutz-
nießung des eingebrachten Gutes
ergeben. Dies gilt auch dann,
wenn die Frau Vormund bes Man-
nes ist.

langen, soweit sich nicht aus den
§§ 1412 bis 1414 ein Anderes er-

giebt1).Sie unterliegen bei der
Geltendmachung der Ansprüche der
Frau nicht der im § 1394 bestimm-
ten Beschränkung.

Hat der Mann verbrauchbare
Sachen nach § 1377 Abs. 3 ver-
äußert oder verbraucht, so ist er den

Gläubigern gegenüber zum sofor-

tigen Ersatze verpflichtet.
1412.  Das eingebrachte Guthaftet für eine Verbind-

lichkeit der Frau, die aus einem

nach der Eingehung der Ehe vorge-
nommenen Rechtsgeschäft entsteht,
nur dann, wenn der Mann seine

Zustimmung zu dem Rechtsgeschäft
ertheilt oder wenn das Rechtsge-

schäft ohne seine Zustimmung ihm
gegenüber wirksam ist.

Für die Kosten eines Rechtsstreits
der Frau haftet das eingebrachte
Gut auch dann, wenn das Urtheil
dem Manne gegenüber in Ansehung
des eingebrachten Gutes nicht wirk-
sam ist.

Das eingebrachte Gut
1413. haftet nicht für eine Ver-

bindlichkeit der Frau, die in Folge

1) Haftung für die Verbindlichleiten einer ausländischen Ehefrau, welcheim
Inlande ein Gewerbe betreibt s.S36 I, Gewerbeordnung § 11 a (neu).
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des Erwerbes einer Erbschaft oder
eines Vermächtnisses entsteht, wenn
die Frau die Erbschaft oder das

Vermächtniß nach der Eingehung
der Ehe als Vorbehaltsgut erwirbt.

1414.   Das eingebrachte Gut  haftet nicht für eine

Verbindlichkeit der Frau, die nach
der Eingehung der Ehe in Folge
eines zu dem Vorbehaltsgute ge-
hörenden Rechtes oder des Besitzes
einer dazu gehörenden Sache ent-
steht, es sei denn, daß das Recht
oder die Sache zu einem Erwerbs-

geschäfte gehört, das die Frau mit
Einwilligung des Mannes selbst-
ständig betreibt.

1415.  Im Verhältnisse der
Ehegatten zu einander

fallen dem Vorbehaltsgute zur Last:
1. die Verbindlichkeiten der Frau

aus einer unerlaubten Handlung,

die sie während der Ehe begeht,
oder aus einem Strafverfahren,

das wegen einer solchen Hand-
lung gegen sie gerichtet wird;

die Verbindlichkeiten der Frau
aus einem sich auf das Vorbe-

haltsgut beziehenden Rechtsver-
hältniß, auch wenn sie vor der

Eingehung der Ehe oder vor der

Zeit entstanden sind, zu der das
Gut Vorbehaltsgut geworden ist;

3. die Kosten eines Rechtsstreits,
den die Frau über eine der in

Nr. 1, 2 bezeichneten Verbind-

lichkeiten führt.

1 41 Im Verhältnisse der
 Ehegatten zu einander

fallen die Kosten eines Rechtsstreits
zwischen ihnen dem Vorbehaltsgute
zur Last, soweit nicht der Mann sie
zu tragen hat.

Das Gleiche gilt von den Kosten

eines Rechtsstreits zwischen der
Frau und einem Dritten, es sei denn,
daß das Urtheil dem Manne gegen-

über in Ansehung des eingebrachten
Gutes wirksam ist. Betrifft jedoch

der Rechtsstreit eine persönliche
Angelegenheit der Frau oder eine
nicht unter die Vorschriften des

§ 1415 Nr. 1, 2 fallende Verbind-

lichkeit, für die das eingebrachte
Gut haftet, so findet diese Vorschrift
keine Anwendung, wenn die Auf-

wendung der Kosten den Umständen
nach geboten ist.

1417. Wird eine Verbindlich-
keit, die nach den § 1415,

1416 dem Vorbehaltsgute zur Last

fällt, aus dem eingebrachten Gute
berichtigt, so hat die Frau aus dem
Vorbehaltsgute, soweit dieses reicht,
zu dem eingebrachten Gute Ersatz
zu leisten.

Wird eine Verbindlichkeit der

Frau, die im Verhältnisse der Ehe-
gatten zu einander nicht dem Vor-
behaltsgute zur Last fällt, aus dem

Vorbehaltsgute berichtigt, so hat der
Mann aus dem eingebrachten Gute,

soweit dieses reicht, zu dem Vorbe-
haltsgut Ersatz zu leisten.

4. Beendigung der Verwalt-

ung und Autznießung.

1418. Die Frau kann auf Auf-
hebung der Verwaltung

und Nutznießung klagen:
1. wenn die Voraussetzungen vor-

liegen, unter denen die Frau

nach § 1391 Sicherheitsleistung
verlangen kann;

2. wenn der MannsseineVerpflicht-

ung, der Frau und den gemein-

schaftlichen Abkömmlingen Un-
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terhalt zu gewähren, verletzt
hat und für die Zukunft eine
erhebliche Gefährdung des Un-
terhalts zu besorgen ist. Eine
Verletzung der Unterhalts-
pflicht liegt schon dann vor,
wenn der Frau und den gemein-

schaftlichen Abkömmlingen nicht
mindestens der Unterhalt ge-
währt wird, welcher ihnen bei
ordnungsmäßiger Verwaltung
und Nutznießung des eingebrach-
ten Gutes zufommen würde;

3. wenn der Mann entmündigt ist;
4. wenn der Mann nach § 1910

zur Besorgung seiner Vermö-
gensangelegenheiten einen Pfle-
ger erhalten hat;

5. wenn für den Mann ein Ab-

wesenheitspfleger bestellt und
die baldige Aufhebung der Pfleg-
schaft nicht zu erwarten ist.

Die Aufhebung der Verwaltung
und Nutznießung tritt mit der

Rechtskraft des Urtheils ein.

1419.  Die Verwaltung und
 Nutznießung endigt mit

der Rechtskraft des Beschlusses,
durch den der Konkurs über das

Vermögen des Mannes eröffnet
wird.

Die Verwaltung und
1420.  Nutznießung endigt,

wenn der Mann für todt erklärt

wird, mit demZeitpunkte, der als
Verwaltung und Nutznießung kenntZeitpunkt des Todes gilt 1).

1421.  Nach der Beendigung
der Verwaltung und

Nutznießung hat der Mann das ein-

gebrachte Gut der Frau herauszu-
geben und ihr über die Verwaltung
Rechenschaft abzulegen ). Auf die

1)  §  18

Familienrecht.
Herausgabe eines landwirthschaft=
lichen Grundstückes findet die Vor-
schrist des § 592, auf die Heraus-
gabe eines Landguts finden die Vor-
schriften der §§ 592, 593 entspre-

chende Anwendung.

1422. Wird die Verwaltung
 und Nutznießung auf

EGrund des § 1418 durch Urtheil
aufgehoben, so ist der Mann zur

Herausgabe des eingebrachten Gutes
so verpflichtet, wie wenn der An-

spruch auf Herausgabe mit der Er-
hebung der Klage auf Aufhebung
der Verwaltung und Nutznießung
rechtshängig geworden wäre.

1423.  Hat der Mann ein zum
eingebrachten Gute ge-

hörendes Grumdstück vermiethet oder
verpachtet, so finden, wenn das Mieth-

oder Pachtverhältniß bei der Been-
digung der Verwaltung und Nutz-
nießung noch besteht, die Vorschrif-
ten des § 1056 entsprechende An-

wendung.
1424. Der Mann ist auch

nach der Beendigung
der Verwaltung und Nutznießung
zur Fortführung der Verwaltung
berechtigt, bis er von der Beendigung

Kenntniß erlangt oder sie kennen
muß. Ein Dritter kann sich auf
diese Berechtigung nicht berufen,
wenn er bei der Vornahme eines

Rechtsgeschäfts die Beendigung der

oder kennen muß.

Endigt die Verwaltung und Nutz-
nießung in Folge des Todes der

Frau, so hat der Mann diejenigen
zur Verwaltung gehörenden Ge-
schäfte, mit deren Aufschube Gefahr

„Weibergut soll nicht schwinden noch wachsen.“ Altes Rechtssprichwort.
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verbunden ist, zu besorgen, bis der von ihr selbständig betriebenen Er—
Erbe anderweit Fürsorge treffen werbsgeschäfts zu leisten.
kann.

1425. Wird die Entmündig-
ung oder Pflegschaft,

wegen deren die Aufhebung der Ver-

waltung und Nutznießung erfolgt
ist, wiederaufgehoben oder wird der
die Entmündigung aussprechende
Beschluß mit Erfolg angefochten,
so kann der Mann auf Wiederher-

stellung seiner Rechte klagen. Das
Gleiche gilt, wenn der für todt er-

klärte Mann noch lebt.

Die Wiederherstellung der Rechte
des Mannes tritt mit der Rechts-

kraft des Urtheils ein.

Für die
Vergangenheit kann der Mann die

Die Vor-

Leistung nur insoweit verlangen,
als die Frau ungeachtet seiner Auf-

sorderung mit der Leistung im Rück-
stande geblieben ist. Der Anspruch
des Mannes ist nicht übertragbar.

1428.  Ist eine erhebliche Ge-
fährdung des Unter-

halts zu besbänrn den der Mann
der Frau und den gemeinschastlichen
Abkömmlingen zu gewähren hat, so
kann die Frau den Beitrag zu dem

ehelichen Aufwand insoweit zur
eigenen Verwendung zurückbehalten,
als er zur Bestreitung des Unter-

schrift des § 1422 findet entspre= halts erforderlich ist.
chende Anwendung.

Im Falle der Wiederherstellung
wird Vorbehaltsgut, was ohne die
Aufhebung der Rechte des Mannes
Vorbehaltsgut geblieben oder ge-
worden sein würde.

5. Gütertrennung.

14226. Tritt nach § 1364 die

Verwaltung und Nutz=

Das Gleiche gilt, wenn der Mann
entmündigt ist oder wenn er nach

§ 1910 zur Besorgung seiner Ver-
mögensangelegenheiten einen Pfle—
ger erhalten hat oder wenn für ihn

ein Abwesenheitspfleger bestellt ist.
1429.  Macht die Frau zur Bestreitung des ehe-
lichen Aufwandes aus ihrem Ver-
mögen eine Aufwendung oder über-

läßtsiedemMannezu diesem Zwecke
nießung bes Mannes nicht ein oder elwas aus ihrem Vermögen, so ist

endigt sie auf Grund der §§ 1418
bis 1420, so tritt Gütertrennung
ein.

Für die Gütertrennung gelten
die Vorschriften der §§ 1427 bis
1431.

1427.
trag en.

Der Mann hat den
ehelichen Aufwand zu

im Zweifel anzunehmen, daß die
Absicht fehlt, Ersatz zu verlangen.

1430. Ueberläßt die Frau ihr
Vermögen ganz oder

theilweise der Verwaltung des Man-
nes, so kann der Mann die Einkünfte,

die er während seiner Verwaltung
bezieht, nach freiem Ermessen ver-

wenden, soweit nicht ihre Verwend-
Zur-Bestreitung desehelichen Auf= ung zur Bestreitung der Kosten der

wandes hat die Frau dem Manne
einen angemessenen Beitrag aus den

Einkünften ihres Vermögens und
dem Ertrag ihrer Arbeit oder eines

Gareis, Bürgerliches Gesetzbuch.

ordnungsmäßigen Verwaltung und
zur Erfüllung solcher Verpflichtungen
der Frau erforderlich ist, die bei ord-
nungsmäßiger Verwaltung aus den

16
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Einkünften des Vermögens bestritten
werden. Die Frau kann eine abwei—

chende Bestimmung treffen.

1431. Die Gütertrennung ist
Dritten gegenüber nur

nach Maßgabe des § 1435 wirksam.
Das Gleiche gilt im Falle des

§ 1425 von der Wiederherstellung der

Verwaltung und Nutznießung, wenn

die Aufhebung in das Güterrechts-

register eingetragen worden ist.

II. Vertragsmäßiges Güterrecht.

1. Allgemeine Vorschriften.

1432.  Die Ehegatten können
 ihre güterrechtlichen

Verhältnisse durch Vertrag (Ehever-
trag) regeln, insbesondere auch nach

Der Güterstand kann

 nicht durch Verweisung1433.  ein nicht mehr geltendes oder auf

ein ausländisches Gesetz bestimmt
werden ).

stand1433.oderändern1).

Hat der Mann zur Zeit der Ein-

1436.gehung der Ehe oder, falls der Ver-
trag nach der Eingehung der Ehe

geschlossen wird, zur Zeit des Ver-
tragsabschlusses seinen Wohnsitz im
Auslande, so ist die Verweisung auf
ein an diesem Wohnsitze geltendes

Güterrecht zulässig.

1434. bei gleichzcitiger An-

Familienrecht.
wesenheit beider Theile vor Gericht

oder vor einem Notar geschlossen

werdend).

1435.  4) Wird durch Ehever-
trag die Verwaltung und

Nutznießung des Mannes ausge-
schlossen oder geändert, so können
einem Dritten gegenüber aus der

Ausschließung oder der Aenderung
Einwendungen gegen ein zwischen
ihm und einem der Ehegatten vorge-
nommenes Rechtsgeschäft oder gegen

ein zwischen ihnen ergangenes rechts-
kräftiges Urtheil nur hergeleitet wer-
den, wenn zur Zeit der Vornahme des

Rechtsgeschäfts oder zur Zeit des
Eintritts der Rechtshängigkeit die

Ausschließung oder die Aenderung
in dem Güterrechtsregister 5) des zu-

der Eingehung der Ehe den Güter- ständigen Amtsgerichts eingetragen
oder dem Dritten bekannt war.

Das Gleiche gilt, wenn eine in

dem Güterrechtsregister eingetragene
Regelung der güterrechtlichen Ver-
hältnisse durch Ehevertrag aufgeho-
ben oder geändert wird 4).

Wird durch Ehevertrag
1436. die Verwaltung und

Nutznießung des Mannes ausge-
schlossen oder die allgemeine Güter-

gemeinschaft, die Errungenschaftsge-
meinschaft oder die Fahrnißgemein-

schaft ausgehoben, so tritt Güter-
Der Ehevertrag muß treunung ein, sofern sich nicht aus

dem Vertrag ein Anderes ergiebt.

1) Dies gilt auch für die beim Inkrafttreten des BGB. schon bestehenden
Ehen, UeV.S. 200.

2) Auch dies gilt wie vorige Anm. UeV.S. a. a. O.
3) Auch für die Form der Eheverträge kann die Landesgesetzgebung aus-

schließlich die gerichtliche oder ausschließlich die notarielle Beurkundung vor-
schreiben. S. 141 mit Anm.

4) Anwendung dieser Vorschriften auf ausländische Ehegalten s. S. 16 und
S. 36 1 (Gewerbeordnung § 11).

5) Prinzip der Publizität des Güterrechtsregisters s. §§ 1558—1563.
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